
EBASTIA THAPPILL

Anerkennen die Anglikaner den Papst?
Den Abschlußbericht der ‚‚Anglikanisch/Römisch-katholischen internationalen Kommission”
(1981) hat ın der rage des päpstlichen I?”rimats ıne erstaunliche Annäherung ergeben. Die P{ -

eichte Übereinstimmung genugt ach Auffassung der Glaubenskongregation noch
NI1C| stellt ber doch eın erfreuliches Zeichen ökumenischer Hoffnung dar. Der utor vertritt
die Au ffassung, dafß uch die och unterschiedlichen Standpunkte überbrückbar waren. (Re-
daktion)

Einleitung
aps Paul VI hat einmal gesagt, das Papsttum sSE1 das 2T0  e Hindernis auf dem
Weg des (Okumenismus. Mif(sverständnisse und Emotionen spielten und spielen
dabei eiıne grofße Die beiden Papstdogmen des Ersten Vatikanums (1870)
und das marianısche ogma VO der leiblichen urinahme Marias ın den Himmel

verschärften die Lage des TODIems
Die emühung die Einheit der Kirchen Wäal eıne der Hauptaufgaben des
Vatikanischen Konzils.* S0 entstanden verschiedene Dialogkommissionen,
die (schon begonnene) Arbeit für die Okumene tortzusetzen. Heute sSind bereits
gewlsse Annäherungen verzeichnen, auch betreffs der Papstfrage. Als erste
VOoO  - allen hat die Anglikanisch/Römisch-katholische internationale Kommission
(ARCIC: Anglican/Roman atholıc International Commission) ihre Arbeit abge-
schlossen (1981) Die bisherige Entwicklung der Anglikanischen Kirche dem
Papsttum gegenüber verlief wıe olg antipäpstlich nıcht antipäpstlich und
schließlich propäpstlich. Im folgenden befassen WIT un  Nn mıiıt der Stellungnahme
der Anglikanischen Kirche® ZUuU Papsttum.

Die Haltung der Anglıkaner Zu apsttum bis Zu Bildung der internationa-
len Dialogkommission (1969)
Die allgemeine Haltung der Anglikaner des 16 Jahrhunderts dem Papsttum g_
genüber Wal Urc Polemik gekennzeichnet. Dem Papsttum wurde jede Legiti-
miıtät abgesprochen und der aps als Antichrist verstanden.* Diese antıpäpstli-
che Haltung fand ihren Weg auch ın die Liturgie. In der ersten englischen Litanei
(1544) gab eiıne Bitte den Herrn die efreiung VO der ‚‚1yrannei des Bi-
schofs VO  »3 Kom  ‘‘s Dieses Bittgebet wurde annn In das erste und zweiıte
(1552) offizielle Gebetbuch aufgenommen.* Der anglikanische Glaubensartike

] Vgl Lehmann, Grundlinien un Probleme des ökumenischen Petrusdienstes, 1n ders. Hg.)
Das etrusamı(, Freiburg 1982, 129-147, 1eTr 129
Vgl Unitatis Redintegratio,
Allgemeine ntormation ber die Anglikanische Kirche(n), siehe LIHK“* [, 546; RGGS E
TIRE {L, ./23; Fahlbusch, Kirchenkunde der Gegenwart, gar 1979 (Theologische Wissen-
schaft 9), Döring, Grundkurs (O)kumenischer Information, ın Una Sancta (1978)

1er 116
Vgl Miller, The Divine 1g of the Papacy in Kecent Ecumenical eology, Koma, 1980, 120;

Wright, Anglicans and the Papacy, ın The Journal of Ecumencial Studies JES) (1976),
379-404, hier 832

5 ‚„From the Tanny f the Byshop of Rome an all hys detestable enormı hes 0o0d Lord, deli-
VeTr s“ Ihe 1TS and Second Prayer Books of Edward London 1910, 232, 362 Zitiert ınng
a.a.O., 3872 Im Gebetbuch wurde jedoch weggelassen.
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Anerkennen die Anglikaner den Papst? 

Den Abschlußbericht der „Anglikanisch/Römisch-katholischen internationalen Kommission" 
(1981) hat in der Frage des päpstlichen Primats eine ers taunliche Annäherung ergeben. Die er­
reichte Obereinstimmung genügt zwar nach Auffassung der Glaubenskongregation noch 
nicht, s tellt aber doch ein erfreuliches Zeichen ökumenischer Hoffnung dar. Der Autor vertritt 
die Auffassung, daß auch die noch unterschiedlichen Standpunkte überbrückbar wären. (Re­
daktion) 

1. Einleitung 

Papst Paul VI. hat einmal gesagt, das Papsttum sei das größte Hindernis auf dem 
Weg des Okumenismus. 1 Mißverständnisse und Emotionen spielten und spielen 
dabei eine große Rolle. Die beiden Papstdogmen des Ersten Vatikanums (1870) 
und das marianische Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel 
{1950) verschärften die Lage des Problems. 
Die Bemühung um die Einheit der Kirchen war eine der Hauptaufgaben des 2. 
Vatikanischen Konzils. 2 So entstanden verschiedene Dialogkommissionen, um 
die (schon begonnene) Arbeit für die Okumene fortzusetzen. Heute sind bereits 
gewisse Annäherungen zu verzeichnen, - auch betreffs der Papstfrage. Als erste 
von allen hat die Anglikanisch/Römisch-katholische internationale Kommission 
(ARCIC: Anglican/Roman Catholic International Commission) ihre Arbeit abge­
schlossen (1981). Die bisherige Entwicklung der Anglikanischen Kirche dem 
Papsttum gegenüber verlief wie folgt: antipäpstlich - nicht antipäpstlich - und 
schließlich propäpstlich. Im folgenden befassen wir uns mit der Stellungnahme 
der Anglikanischen Kirche3 zum Papsttum. 

2. Die Haltung der Anglikaner zum Papsttum bis zur Bildung der internationa­
len Dialogkommission (1969) 

Die allgemeine Haltung der Anglikaner des 16. Jahrhunderts dem Papsttum ge­
genüber war durch Polemik gekennzeichnet . Dem Papsttum wurde jede Legiti­
mität abgesprochen und der Papst als Antichrist verstanden. 4 Diese antipäpstli­
che Haltung fand ihren Weg auch in die Liturgie. In der ersten englischen Litanei 
(1544) gab es eine Bitte an den Herrn um die Befreiung von der„ Tyrannei des Bi­
schofs von Rom". Dieses Bittgebet wurde dann in das erste (1549) und zweite 
(1552) offizielle Gebetbuch aufgenommen . 5 Der anglikanische Glaubensartikel 37 

1 Vgl. K. Leh111a1111, Grundlinien und Probleme des ökumenischen Petrusdienstes, in: ders. (Hg.), 
Das Petrusamt, Freiburg 1982, 129-147, hier 129f. 

2 Vgl. Unitatis Redintegratio, 1. 
3 Allgemeine In formation über die Anglikanische Kirche(n), siehe LThK2 I, 546; RGG 3 1, 376--383; 

TRE 11, 713-723; E. Fahlbusc/1, Kirchenkunde der Gegenwart, Stuttgart 1979 (Theologische Wissen­
schaft 9), 206ff.; H. Döring, Grundkurs Okumenischer Information, in Una Sancta 33 (1978), 
95-148, hier 116f. 

4 Vgl./. M . Mil/er, The Divine Right of the Papacy in Recent Ecumenical Theology, Roma, 1980, 120; 
J. R. Wrig/Jt, Anglicans and the Papacy, in: The Journal of Ecumencial Studies (= JES), 13 (1976), 
379-404, hier 832. 

5 „From the tyranny of the Byshop of Rome and all hys detestable enormities ... Good Lord, deli­
ver us": The First and Second Prayer Books of Ed ward VI. London 1910, 232,362. Zitiert in Wright, 
a .a.O., 382. Im 3. Gebetbuch wurde es jedoch weggelassen. 
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(1563/71) sprach dem aps jegliche Jurisdiktionsgewalt ın England ab ıxr  he bis-
hop of ome hath Jurisdiction in this ealm of England.‘®
Die sogenannten Apologeten verteidigten die Irennung Englands VO Rom Ihr Hauptvertreter War
John ewe. ( Bischof VOo Salisburg. ’ Er argumenterte, da{fs das Papsttum ın den heiligen
Schriften und der Patristik nıiıcht begründet, Iso nıcht ‚„„de iure divino““ sel; der Vorrang des Papstes
sel bloß auf weltliche un ıstorıisch (rein zufällige) Gründe zurückzuführen,® näherhin auf das Alter
des römischen Stuhles, den Gilanz (the glory) seiner Märtyrer, die kaiserliche Stellung Roms selbst
un!: die ın Rom erhalten gebliebene Reinheit (Orthodoxie) der christlichen Religion. Speziell diese
Reinheit ber habe Rom schon längst verloren; damit ber uch jeden Anspruch, da{f( der römische
Stuhl göttlichen echtes sel Jewel erkannte, wıe die anderen Anglikaner seiner Zeeıt, die Bedeutung
des petrinischen Argumentes für den römischen Primatsanspruch. Darum wollte den petriniıschen
Grund des Papsttums angreifen. 50 erklärte CL, mıit dem ‚‚Fels’‘ (petra) ın 16,18 sel nıcht etrus,
sondern Christus gemeint. **
Die anglikanischen heologen des Jahrhunderts 1 allgemeinen milder
und posiıtiver ıIn ihrer Stellungnahme gegenüber dem Papsttum. Herbert orn-
dike betonte, der aps sSEe1 nicht der Antichrist und Se1 nıicht geWESECN und
könnte auch nıicht se1In. 11 Önig James .. Erzbischof John Tamna (Armagh
und andere bereit, den Primat oms anzuerkennen. Önig James nannte

mıiıt John Cosin ( VO am und Ihorndike den aps den
‚‚Patriarchen des estens’. Bischof John TrTamha (T und Erzbischof Wil-
am Laud ( 1645) konnten dem Bischof VO Rom einen Ehrenprimat (‚a primacy
of order, f place, of pre-eminence””‘) zuerkennen, nicht jedoch einen Jurisdik-
tionsprimat. *-
Erzbischof Laud War sich durchaus bewußt, dafß® die Kirchenväter ıne besondere Petrusverehrung
gepflegt hatten Fr wollte daraus ber keine Konsequenzen für ıne Papstverehrung ziehen. Die Privi-
legien des Petrus erkannte ard beschränkte S1E jedoch individuell auf uSs und lehnte jede
dee einer personalen Nachfolgeschaft des us ab. 14

Bedeutende Schritte ın ichtung einer Annäherung zwischen Anglikanern und
Katholiken wurden in der ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts erreicht. Den Aus-
schlag gab eın Briefwechsel (‚,‚Gallican correspondence”‘) zwiıischen den Gallika-
ern Du Pın und Girardin einerseits und William Wake, dem Erzbischof VO  - Can-
terbury (1716-1737) andererseits. !> Wake akzeptierte das Papsttum nıiıcht als eın
wesentliches Element der Kirche T1IS Er 1e die Kirche nglands für eine
rechtgläubige un selbständige Kirche mıit voller (plenary Autorität, die er
keinen Anordnungen einer anderen Kirche unterliegt. Er WarTr aber bereit, dem
Bischof Vo  - Rom einen Ehrenprimat innerhal des Kollegiums der 1SCHO{fe

Zitiert ın Wright, 382
eb;

Vgl Ra 120
Vgl Wright,

11
Vgl 1271

the PODE 15 not, has been, an cannot be, the ntichrist‘, ın Wright,
I2 Vgl eb 384  —
13 eb 385

Vgl Miller, 123
15 Vgl cAdoo Anglican/Roman C’atholic Relations etechon of Ihemes, 1:

Haase Hg.) Rome an the Anglicans. Hıstorical and doctrinal Aspects of Anglican-Roman (n
tholic Relations, Berlin 1982, 143-281, 1eT7 150£:;; A vgl Gaßmann Hg.), kumenische
Dokumentation I1 Vom Dialog zu Gemeinschaft Okumente zu anglikanisch-lutherischen
und anglikanisch-katholischen Gespräch, Frankfurt 1975,

b Vgl cAdoo, a.a.0Q)., 155
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(1563/71) sprach dem Papst jegliche Jurisdiktionsgewalt in England ab: ,, The bis­
hop of Rome hath no jurisdiction in this Realm of England."6 

Die sogenannten Apologeten verteidigten die Trennung Englands von Rom. Ihr Hauptvertreter war 
John Jewel (t 1571), Bischof von Salisburg. 7 Er argumentierte, daß das Papsttum in den heiligen 
Schriften und der Patristik nicht begründet, also nicht „ de iure divino" sei; der Vorrang des Papstes 
sei bloß auf weltliche und historische (rein zufällige) Gründe zurückzuführen, 8 näherhin auf das Alter 
des römischen Stuhles, den Glanz (the glory) seiner Märtyrer, die kaiserliche Stellung Roms selbs t 
und die in Rom erhalten gebliebene Reinheit (Orthodoxie) der christlichen Religion . Speziell diese 
Reinheit aber habe Rom schon längst verloren; damit aber auch jeden Anspruch, daß der römische 
Stuhl göttlichen Rechtes9 sei. Jewel erkannte, wie die anderen Anglikaner seiner Zeit, d ie Bedeutung 
des petrinischen Argumentes für den römischen Primatsanspruch. Darum wollte er den petrinischen 
Grund des Papsttums angreifen. So erklärte er, mit dem „Fels" (petra) in Mt 16,18 sei nicht Petrus, 
sondern Christus gemeint. •0 

Die anglikanischen Theologen des 17. Jahrhunderts waren im allgemeinen milder 
und positiver in ihrer Stellungnahme gegenüber dem Papsttum. Herbert Thorn­
dike z . B. betonte, der Papst sei nicht der Antichrist und sei es nicht gewesen und 
könnte es auch nicht sein. 11 König James 1., ErzbischofJohn Bramhall (Armagh) 
und andere waren bereit, den Primat Roms anzuerkennen. König James nannte 
zusammen mit John Cosin (t 1672) von Duham und Thorndike den Papst den 
,,Patriarchen des Westens". 12 BischofJohn Bramhall (t 1665) und Erzbischof Wil­
liam Laud (t 1645) konnten dem Bischof von Rom einen Ehrenprimat (,,a primacy 
of order, of place, of pre-eminence") zuerkennen, nicht jedoch einen Jurisdik­
tionsprimat.13 
Erzbischof Laud war sich durchaus bewußt, daß die Kir chenväter eine besondere Petrusverehrung 
gepfleg t hatten. Er wollte daraus aber keine Konsequenzen für eine Papstverehrung ziehen. Die Privi­
legien des Petrus erkannte er zwar an, beschränkte sie jedoch individuell auf Petrus und lehnte jede 
Idee einer personalen Nachfolgeschaft des Petrus ab. 14 

Bedeutende Schritte in Richtung einer Annäherung zwischen Anglikanern und 
Katholiken wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erreicht. Den Aus­
schlag gab ein Briefwechsel (,,Gallican correspondence") zwischen den Gallika­
nern Du Pin und Girardin einerseits und William Wake, dem Erzbischof von Can­
terbury (1716-1737) andererseits. 15 Wake akzeptierte das Papsttum nicht als ein 
wesentliches Element der Kirche Christi. Er hielt die Kirche Englands für eine 
rechtgläubige und selbständige Kirche mit voller (plenary) Autorität, die daher 
keinen Anordnungen einer anderen Kirche unterliegt. 16 Er war aber bereit, dem 
Bisch of von Rom einen Ehrenprimat innerhalb des Kollegiums der Bischöfe zu-

6 Zitiert in Wright, 382. 
7 Vgl. ebd. 
8 Vgl./. M. Mil/er, a.a.O., 120f. 
9 Vgl. Wright, 383. 

10 Vgl. / . M. Mil/er, 121. 
11 

,, ••• the pope is not, has never been, and cannot be, the Antichrist", in: Wright, 384. 
12 Vgl. ebd., 384 f. 
13 Vgl. ebd., 385. 
14 Vgl. Mil/er, 123. 
15 Vgl. H. R. McAdoo, Anglican/Roman Catholic Relations 1717- 1980. A detection of Themes, in: 

W. Haase (Hg.), Rome and the Anglicans. His torical and doctrinal Aspects o f Anglican-Roman Ca­
tholic Relations, Berlin 1982, 143-281, hier 150f., 155; vgl. G. Gaßmann u. a. (Hg.), Okumenische 
Dokumentation II. Vom Dialog zur Gemeinschaft. Dokumente zum anglikanisch-lutherischen 
und anglikanisch-katholischen Gespräch, Frankfurt 1975, 22. 

16 Vgl. M cAdoo, a.a.O., 155. 
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zugestehen; wıe das auch die fIrüheren Konzilien seiıner Meinung ach getan ha-
ben
uch John enry Newman (1801—-1890)18 hatte während seiner anglikanischen
eit behauptet, das Papsttum sSEe1 nicht ın der gyöttlichen Offenbarung begründet,
sondern L1UT 1mM menschlichen ecC (human ordinance), es sSe1 eınNne rein kirchli-
che Einrichtung (ecclesiastical arrangement). Deshalb gehe ©1 nicht eıne
Glaubenssache, sondern eıne aC der Nützlichkeit Er 1e den Primat des
Papstes lediglich für eıinen Primat des Ansehens oder der ur
Die Definitionen des Primats und der Unfehlbarkeit auf dem Vatika-
nu SOWI1e die Verwerfung der anglikanischen eihenzbelasteten die
Beziehung und erschwerten die Annäherungsmöglichkeiten zwischen Canter-
bury und Rom sehr. Dennoch gab eSs bald wieder positıve Tendenzen 1m 1ın  1
auf eine inıgung. Die Lambeth-Konferenz 1920 bekundete ın ihrem ‚‚Appeal
AIl Christian People” die Bereitschaft der anglikanischen Pfarrer un 1SCHOfe
einer zusätzlichen Beauftragung oder Anerkennung ihrer Amter, wWwWenn dadurch
die Einheit gefördert würde.*? Daraus ergaben sich die Fünf Gespräche VO alı-
nes  echel (The aline Conversations)*> VO 1921 bis 1925, bei denen der
glikanische alıle Lord Halifax un Sein katholischer Freund, der Franzose bbe
Etienne Fernand Portal die führenden Öpfe An diesen Gesprächen ahm
auch ardına ercier VO  —x Mecheln teil Randall Davidson, der Erzbischof VO  —

Canterbury und aps 1US ber diese Gespräche unterrichtet. Sie be-
handelten VOT em die Fragen des päpstlichen Primats und dessen Verhältnis
Zzu Episkopat. Die anglikanischen eilnehmer einer Anerkennung des
historischen Primats der römischen Kirche bereit.“* Robinson, eiıner der
glikanischen Teilnehmer, aufßerte seiıne Bereitschaft, dem römischen eine
universale Aufsichtsautorität ber alle Kirchen (‚a general superintendance,
CaTe for the well-being of the churches whole  s zuzugestehen, konzedierte
also dem aps mehr als einen bloßen Ehrenprimat.“> Die Erzbischöfe VO (Can-
terbury (Davidson) und Westminster (Kardinal Bourne) standen den Gesprächen
allerdings kritisch bis ablehnen gegenüber.“® Bei den Gesprächen VO  - Mecheln
zeigte sich allgemein auf der anglikanischen Seite die Bereitschaft, zumindestens
einen Ehrenprimat Ooms anzuerkennen. Es wurde aber nachdrücklich darauf
hingewiesen, Christus habe nicht die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern den
Heiligen Geist als den unfe  aren Führer verheißen.?? Im Jänner 1928 verbot

Vgl eb 166; Wright, 385
Newman, geb 1801, War ın der ersten Hälfte seines Lebens eın engaglerter Anglikaner; Konversion
zu Katholizismus 1545 Als Anglikaner hielt Newman den aps 5SOßar ıne Zeitlang für den Anti-
TIS Vgl Newman, Apologia PIo ıta SUudg, London wiedererschienen unter der Serie

19
‚„‚World’s Classics””, 1964,
Vgl Wright, a.a.0Q)., 385; ür das Folgende siehe eb 386
Vgl 3058 443), 3078
Vgl 33153319 Dazu siehe: John Hughes, Stewards of the Lord reappraisal of Anglican (OI-
ders, on 1970 |Deutsche Ausgabe: ZUr rage der anglikanischen eihen Fın Modellfall test-
gefahrener Kontroverstheologie, Freiburg 1973 Der priesterliche Dienst 59)]

22 Vgl Gafßmann (Hg.), a.a.0.,
Vgl eb McAdoo, a.a.U.,
Vgl Gaßmann (Hg.),
Zitbiert ın Wright, 287

27
Vgl Gaßmann Hg.)
Vgl McAdoo, 210

zugestehen; wie das auch die früheren Konzilien seiner Meinung nach getan ha­
be n.17 
Auch John Henry Newman (1801- 1890)18 hatte während seiner anglikanischen 
Zeit behauptet, das Papsttum sei nicht in der göttlichen Offenbarung begründet, 
sondern nur im menschlichen Recht (human ordinance), 19 es sei eine rein kirchli­
che Einrichtung (ecclesiastical arrangement). Deshalb gehe es dabei nicht um eine 
Glaubenssache, sondern eine Sache der Nützlichkeit. Er hielt den Primat des 
Papstes lediglich für einen Primat des Ansehens oder der Würde. 
Die Definitionen des Primats und der Unfehlbarkeit (1870)2° auf dem 1. Vatika­
num, sowie die Verwerfung der anglikanischen Weihen (1896), 21 belasteten die 
Beziehung und erschwerten die Annäherungsmöglichkeiten zwischen Canter­
bury und Rom sehr. Dennoch gab es bald wieder positive Tendenzen im Hinblick 
auf eine Einigung. Die Lambeth-Konferenz 1920 bekundete in ihrem „Appeal to 
All Christian People" die Bereitschaft der anglikanischen Pfarrer und Bischöfe zu 
einer zusätzlichen Beauftragung oder Anerkennung ihrer Ämter, wenn dadurch 
die Einheit gefördert w ürde. 22 Daraus ergaben sich die Fünf Gespräche von Mali­
nes/Mecheln (The Maline Conversations)23 von 1921 bis 1925, bei denen der an­
glikanische Laie Lord Halifax und sein katholischer Freund, der Franzose Abbe 
Etienne Fernand Portal die führenden Köpfe waren. An diesen Gesprächen nahm 
auch Kardinal Mercier von Mecheln teil. Randall Davidson, der Erzbischof von 
Canterbury und Papst Pius XI. waren über diese Gespräche unterrichtet. Siebe­
handelten vor allem die Fragen des päpstlichen Primats und dessen Verhältnis 
zum Episkopat. Die anglikanischen Teilnehmer waren zu einer Anerkennung des 
historischen Primats der römischen Kirche bereit. 24 J. A. Robinson, einer der an­
glikanischen Teilnehmer, äußerte seine Bereitschaft, dem römischen Stuhl eine 
universale Aufsichtsautorität über alle Kirchen (,,a general superintendance, a 
care for the well-being of the churches as a w hole") zuzugestehen, konzedierte 
also dem Papst mehr als einen bloßen Ehrenprimat. 25 Die Erzbischöfe von Can­
terbury (Davidson) und Westminster (Kardinal Bourne) standen den Gesprächen 
allerdings kritisch bis ablehnend gegenüber. 26 Bei den Gesprächen von Mecheln 
zeigte sich allgemein auf der anglikanischen Seite die Bereitschaft, zumindestens 
einen Ehrenprimat Roms anzuerkennen. Es wurde aber nachdrücklich darauf 
hingewiesen, Christus habe nicht die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern den 
Heiligen Geist als den unfehlbaren Führer verheißen. 27 Im Jänner 1928 verbot 

17 Vgl. ebd., 166; Wrigilt, 385. 
18 Newman, geb. 1801, war in der ers ten Hälfte seines Lebens ein engagierter Anglikaner; Konversion 

zum Katholizismus 1845. Als Anglikaner hielt New man den Papst sogar eine Zeitlang für den Anti­
christ. Vgl. / . H. Newmn11, Apologia pro vita sua, London 31886, wiedererschienen unter der Serie 
,, World's Classics", (601), 1964, 53. 

19 Vgl. Wrigilt, a.a.0., 385; für das Folgende siehe ebd., 386. 
20 Vgl. DS 3058 (= NR 443), OS 3078. 
21 Vgl. OS 3315--3319. Dazu siehe: John J. H11giles, Stewards of the Lord. A reappraisal of Anglican or­

ders, London 1970. [Deutsche Ausgabe: zur Frage der anglikanischen Weihen. Ein Modellfall fest­
gefahrener Kontroverstheologie, Freiburg 1973. (Der priesterliche Dienst VI. QD 59)] 

22 Vgl. Gnß111nn11 (Hg.), a.a.O., 28. 
23 Vgl. ebd.; McAdoo, a.a .O., 204. 
24 Vgl. Gnßmnmi (Hg.), 29. 
25 Zitiert in Wright, 387. 
26 Vgl. Gnßmnnn (Hg.), 29. 
27 Vgl. McAdoo, 210. 
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1US alle ökumenischen ontakte un damit auch die Gespräche VO  » Me-
ein
Dennoch setzte sich das Ringen auf der anglikanischen Seite eın Verständis
des Papstprimates fort Erzbischof Michael Kamsey chrieb 1936, in einer zukünf-
tigen wiedervereinten Kirche könne es einen esonderen atz für einen prıimus
ınter als rgan der Einheit und Autorität geben.“? Der anglikanische Theo-
loge Eric Mascall sah arın keine Schwierigkeiten akzeptieren, da{fl Christus
dem Petrus eıiınen Primat verliehen habe un dafs dieser weiıter die 1SChHhOfe VO
Rom als Nachfolger etr1 übertragen werde.$9 kinen ‚,‚absoluten”‘ Primat 1ın Te
und Jurisdiktion, wıe seiner Meinung ach VO  — den Päpsten und den rom1-
schen Theologen vertreten wurde, konnte Mascall jedoch nıcht anerkennen. Da-
mıiıt lehnte eTr aber ohl 1Ur eine übertriebene Interpretation des Papstprimates
ab, wıe S1Ee damals ın manchen Krisen üblich Wa  —

ach Prof. Frederick Grant, dem anglikanischen Bibelwissenschafter, nıcht Cie päpstliche
Infallibilität und selbst der päpstliche Jurisdiktionsprimat das Haupthindernis für die Einheit der
Christen Er meınte, aQus historischen un! pragmatischen Gründen könne der päpstliche 1T1ImMa
durchaus adäquat verteidigt werden. Das eigentliche Hindernis sSIE ber ın ‚„‚der Gewalt, die INa  —
dem Neuen JTestament (the violence one the New Testament) ım Versuch, den Pri-
mat des Papstes als ıne VO Jesus eingesetzte un seıt dem ersten Jahrhundert fortexistierende nsti-
tution?! verteidigen. Von dem Gedanken, da der 11mMa des Papstes U eın Ehrenprimat sel, ıst
bei Grant keine Rede Fs ıst ber nicht klar, b bereit ware, das „„1uUSs divinum?“ des Primats 1 weiıte-
IenN ınn j akzeptieren. Der Anglıkaner John Mac Quarrie (Theologieprofessor ın UOxford) 1l Wäarl
N1IC die päpstliche Infallibilität, ber den päpstlichen Jurisdiktionsprimat anerkennen, und War als
eın Element für das plene S56e der Kirche.** uch hıer ıst keine ede mehr VOo einem bloßen Ehren-
prima des Papstes.
Im re 196() ereignete sich Bedeutsames ın der Beziehung zwischen Rom
und der anglikanischen Gemeinschaft, nämlich der erste Besuch eines Erzbi-
schofs VO  — Canterbury bei einem aps seıit 1397 Erzbischof eoffrey Fisher be-
suchte Papst Johannes Eın weiıterer Besuch folgte UrCcC Erzbischof Kamsey
bei aps Paul VI 1mMre 1966 Im gleichen Jahr wurde VO  —; Rom und Canterbury
eine gemeinsame Vorbereitungskommission (Joint Preparatory Anglican/Roman
Catholic Commission) für eiıne Union gebildet. Diese Kommission 1e TEI Sit-
ZUNgeN ab Die dritte Sitzung fand VO Dezember 1967 bis Jäaänner 1968 ın
SIa Hier wurde eıne ständige Kommission vorgeschlagen. Es erübrigt sich, auf
diese Sitzungen näher einzugehen, da S1€e ema nicht weiıter berührten.
Erwähnenswert ist ıIn diesem Zusammenhang jedoch die ambeth-Konferenz
VO 1968, die e1ine recht positive Entwicklung ın der Haltung der anglikanischen
Kıirche dem apsttum gegenüber ez0og. Dort wurde das Papsttum 1M Kontext
des Episkopates und der Kollegialität betrachtet. Die Konferenz fand es einleuch-
tend, dafs das Bischofskollegium einen ‚„‚Präsidenten” en MUuUuSSe Sie tellte
fest, innerhal der anglikaniıschen Gemeinschaft sSe1 der Erzbischof VO Canter-
Dury dieser Präsident. Dieser habe 1U keinen Jurisdiktionsprimat, sondern 1U  —
einen Ehrenprimat.** Im eines größeren Bischofskollegiums, bei einer MOß-

eb Gaßmann Hg.)29 Vo]l Wright, 388
31

Vgl
eb 391
Wright, 30()

A
Vgl
Vgl ebd
Vgl CAdoo, 278
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Pius XI. alle ökumenischen Kontakte und damit auch die Gespräche von Me­
cheln.28 
Dennoch setzte sich das Ringen auf der anglikanischen Seite um ein Verständis 
des Papstprimates fort. Erzbischof Michael Ramsey schrieb 1936, in einer zukünf­
tigen wiedervereinten Kirche könne es einen besonderen Platz für einen primus 
inter pares als Organ der Einheit und Autorität geben. 29 Der a nglikanische Theo­
loge Eric Mascall sah darin keine Schwierigkeiten zu akzeptieren, daß Christus 
dem Petrus einen Primat verliehen habe und daß dieser weiter an die Bischöfe von 
Rom als Nach folger Petri übertragen werde. 30 Einen „absoluten" Primat in Lehre 
und Jurisdiktion, wie es seiner Meinung nach von den Päpsten und den römi­
schen Theologen vertreten wurde, konnte Mascall jedoch nicht anerkennen. Da­
mit lehnte er aber wohl nur eine übertriebene Interpretation des Papstprimates 
ab, wie sie damals in manchen Krisen üblich war. 
Nach Prof. Frederick C. Grant, dem anglikanischen Bibelwissenschaftler, waren nicht die päpstliche 
Infallibilität und selbst der päpstliche Jurisdiktionsprimat das Haupthindernis für die Einheit der 
Christen. Er meinte, aus historischen und pragmatischen Gründen könne der päpstliche Primat 
durchaus adäquat verteidigt werden. Das eigentliche Hindernis sieht er aber in „der Gewalt, die man 
dem Neuen Testament antut (the violence done to the New Testament)", d. h. im Versuch, den Pri­
mat des Papstes als eine von Jesus eingesetzte und seit dem ersten Jahrhundert fortexistierende lnsti­
tution31 zu verteidigen. Von dem Gedanken, daB der Primat des Papstes nur ein Ehrenprimat sei, ist 
bei Grant keine Rede. Es ist aber nicht klar, ob er bereit wäre, das „ ius divinum" des Primats im weite­
ren Sinn zu akzeptieren. Der Anglikaner John Mac Quarrie (Theologieprofessor in Oxford) will zwar 
nicht die päpstliche Infallibilität, aber den päpstlichen Jurisdiktionsprimat a nerkennen, und zwar als 
ein Element für das plene esse der Kirche. 32 Auch hier ist keine Rede mehr von einem bloßen Ehren­
primat des Papstes. 

Im Jahre 1960 ereignete sich etwas Bedeutsames in der Beziehung zwischen Rom 
und der anglikanischen Gemeinschaft, nämlich der erste Besuch eines Erzbi­
schofs von Canterbury bei einem Papst seit 1397: Erzbischof Geoffrey Fisher be­
suchte Papst Johannes XXIII. Ein weiterer Besuch folgte durch Erzbischof Ramsey 
bei Papst Paul VI. im Jahre 1966. Im gleichen Jahr wurde von Rom und Canterbury 
eine gemeinsame Vorbereitungskommission 0oint Preparatory Anglican/Roman 
Catholic Commission) für eine Union gebildet. Diese Kommission hielt drei Sit­
zungen ab. Die dritte Sitzung fand von Dezember 1967 bis Jänner 1968 in Malta 
statt. Hier wurde eine s tändige Kommission vorgeschlagen. Es erübrig t sich, auf 
diese Sitzungen näher einzugehen, da sie unser Thema nicht weiter berührten. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch die Lambeth-Konferenz 
von 1968, die eine recht positive Entwicklung in der Haltung der anglikanischen 
Kirche dem Papsttum gegenüber bezog. Dort w urde das Papsttum im Kontext 
des Episkopates und der Kollegialität betrachtet. Die Konferenz fand es einleuch­
tend, daß das Bischofskollegium einen „Präsidenten" haben müsse. Sie stellte 
fest, innerhalb der anglikanischen Gemeinschaft sei der Erzbischof von Canter­
bury dieser Präsident. Dieser habe nun keinen Jurisd iktionsprimat, sondern nur 
einen Ehrenprimat. 33 Im Falle eines größeren Bischofskollegiums, bei einer mög-

28 Vgl. ebd. 204; Gaßmmm (Hg.), 29. 
29 Vgl. Wrighl, 388. 
30 Vgl. Wright, 390. 
31 Vgl. ebd. 391. 
32 Vgl. ebd. 
33 Vgl. M cAdoo, 278. 
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en vollen Gemeinschaft miıt anderen Kirchen, rhalte dieser Primat jedoch e1-
NnNe  — Charakter Es ist die rage, Was mıit diesem ‚‚neuen“”‘ Charakter g_
meıint ıst, WOorın die ‚‚Neuheit” 1im Vergleich der anglikanischen mıit der rO-
misch-katholischen Auffassung besteht Die Konferenz erklärte, der ; NECUEC Cha-
rakter‘“ des Primats SO Urc Aussprachen und Beratungen mıitenbeteiligten
Kirchen herausgearbeitet werden. Sie bewertete die Hervorhebung der Kollegia-
lität ın der Leitung der Kirche UrcC das Vatikanum positıv, 1e aber die TE
des Vatikanums ber die ntallıbilıtät und den Universalepiskopat, ASo wıe S1eE
heute och allgemein verstanden würden‘‘, nicht für annehmbar.** Die Klausel,
,5 wıe S1ie heute verstanden würden”, erweckt den INAarucC da{f die Teilneh-
IET nıiıcht bsolut die Papstdogmen sind, sondern L11UFLr eine naive,
übertriebene Interpretation dieser Dogmen.
Immerhin erkannte INa  - das Papsttum als ıne ‚‚historische Wirklichkeit“ und überließ weıtere
Fragen und die Rolle, die dieses Papsttum spielen sollte, der tieferen Reflexion und dem gemeiınsamen
Studium Ner Beteiligten. Somit egte INa  - sich ın der rage des aps  ms nicht fest

Sitzungsergebnisse der ‚‚Angliıcan/Roman atholıc International Commis-
S10n ARCI
Im re 1969 wurde die ın Malta vorgeschlagene ständige Kommission VO  - bei-
den Seiten gebildet.*> Bei der Sitzung dieser Kommission 1ın Venedig 1m Sep-
tember 1970 wurde eın Schema ber die Kirche un ihre Autorität ausführlich
diskutiert. Daraus 2zıng das anglikanisch/römisch-katholische Dokument „„The
Venice Statement 1976; Autorität in der Kirche III) hervor. Es wurde 18 Jänner
1977 ın London veröffentlicht.® Im Rahmen des umfassenden TIThemas der Auto-
täat ın der Kirche geht VO  —; verschiedenen Seiten her auch auf die rage des
Papsttums eın
Bereits 1n der Einführung dieses Dokumentsel da{fs der ewige Plan (Sat:
tes sel, die ‚‚Koinonia”, die Gemeinschaft der Menschen mıit (Gott und miıteinan-
der vollenden Das Ziel der Koinonila wird verstanden als die Verwirklichung
des Willens TIS dafß alle e1INs selen (vgl Joh 17, 11—21).>7 Das Dokument e_

ärt ‚„‚Der Bischof des ranghöchsten Sitzes soll sich die T  ung des Willens
T1IS 1n den Kirchen seiner egion müuühen. ” Es spricht annn VO dem römı1-
schen als einem Bischofssitz, der Urc die Geschichte ‚„‚schliefßlich Zu

ranghöchsten Zentrum ın Fragen wurde, die die universale 1TC betrafen”‘, un
stellt fest, dafß ach der TE der beiden Vatikanischen Konzilien ber den Pri-
mat des Papstes eıne ‚‚Gemeinschaft mıit dem Bischof VO  - Rom keine Unterwer-
fung uıuntier eiıne Autorität bedeutet, die die charakteristischen Eigenarten der
Ortskirchen unterdrückt”‘‘, da{fs das ‚„‚Ziel der Leitungsfunktion des 1SCHO{IS VO
KRKom  44 darın liegt, ‚‚die Gemeinscha der TISten ıIn der Ireue ZUT TE der
Apostel Öördern”‘‘. Gemeinschaft mıit dem Bischof VO  — Kom soll ach dem Do-
kument ‚‚eine Sicherung der Katholizitä einer jeden Ortskirche sSeın und eın Z ei-

eb  Q
Ebd cAdoo, 223
Für den deutschen Wortlaut des Dokuments siehe: 37 1977) 191—-195
Vgl utorıta 1/11, ın 31, 192
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liehen vollen Gemeinschaft mit anderen Kirchen, erhalte dieser Primat jedoch ei­
nen neuen Charakter. Es ist die Frage, was mit diesem „neuen" Charakter ge­
meint ist, worin die „Neuheit" im Vergleich der anglikanischen mit der rö­
misch-katholischen Auffassung besteht. Die Konferenz erklärte, der „neue Cha­
rakter" des Primats solle durch Aussprachen und Beratungen mit allen beteiligten 
Kirchen herausgearbeitet werden. Sie bewertete die Hervorhebung der Kollegia­
lität in der Leitung der Kirche durch das 2. Vatikanum positiv, hielt aber die Lehre 
des 1. Vatikanums über die Infallibilität und den Universalepiskopat, ,,so wie sie 
heute noch allgemein verstanden würden", nicht für annehmbar.34 Die Klausel, 
,,so wie sie heute verstanden würden", erweckt den Eindruck, daß die Teilneh­
mer nicht absolut gegen die Papstdogmen sind, sondern nur gegen eine naive, 
übertriebene Interpretation dieser Dogmen. 
Immerhin erkannte man das Papsttum als eine „ historische Wirklichkeit" an und überließ weitere 
Fragen und die Rolle, die dieses Papsttum spielen sollte, der tieferen Reflexion und dem gemeinsamen 
Studium aller Beteiligten. Somit legte man sich in der Frage des Papsttums nicht fest. 

3. Sitzungsergebnisse der „Anglican/Roman Catholic International Commis­
sion" (ARCIC) 

Im Jahre 1969 wurde die in Malta vorgeschlagene ständige Kommission von bei­
den Seiten gebildet.35 Bei der 2. Sitzung dieser Kommission in Venedig im Sep­
tember 1970 wurde ein Schema über die Kirche und ihre Autorität ausführlich 
diskutiert. Daraus ging das anglikanisch/römisch-katholische Dokument (,,The 
Venice Statement 1976; Autorität in der Kirche I") hervor. Es wurde am 18. Jänner 
1977 in London veröffentlicht. 36 Im Rahmen des umfassenden Themas der Auto­
rität in der Kirche geht es von verschiedenen Seiten her auch auf die Frage des 
Papsttums ein. 
Bereits in der Einführung dieses Dokuments heißt es, daß es der ewige Plan Got­
tes sei, die „Koinonia", die Gemeinschaft der Menschen mit Gott und miteinan­
der zu vollenden. Das Ziel der Koinonia wird verstanden als die Verwirklichung 
des Willens Christi, daß alle eins seien (vgl. Joh. 17, 11-21). 37 Das Dokument er­
klärt: ,,Der Bischof des ranghöchsten Sitzes soll sich um die Erfüllung des Willens 
Christi in den Kirchen seiner Region mühen." Es spricht dann von dem römi­
schen Stuhl als einem Bischofssitz, der durch die Geschichte „schließlich zum 
ranghöchsten Zentrum in Fragen wurde, die die universale Kirche betrafen", und 
stellt fest, daß nach der Lehre der beiden Vatikanischen Konzilien über den Pri­
mat des Papstes eine „Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom keine Unterwer­
fung unter eine Autorität bedeutet, die die charakteristischen Eigenarten der 
Ortskirchen unterdrückt", daß das „Ziel der Leitungsfunktion des Bischofs von 
Rom" darin liegt, ,,die Gemeinschaft der Christen in der Treue zur Lehre der 
Apostel zu fördern" . Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom soll nach dem Do­
kument „eine Sicherung der Katholizität einer jeden Ortskirche sein und ein Zei-

34 Vgl. ebd. 
3s Ebd. McAdoo, 223. 
36 Für den deutschen Wortlaut des Dokuments siehe: HK 31 (1977), 191-195. 
37 Vgl. Autorität 1/11, in: HK 31, 192. 
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chen der Gemeinschaft er Kirchen“‘. Das Dokument sieht den Primat und die
Konziliarıität als einander ergänzende Elemente der ‚‚ep1scope*‘. Bezüglich des
Bischofssitzes VO  ' KRKom konstatiert
‚‚Wenn Gottes Wille erfüllt werden soll, daß die GemeindeerChristen 1ns se1l 1ın Wahrheit und Lie-
be, mufß diese Grundstruktur der episcope ım Dienste der Koinonia der Kirchen die gegenseıtıge
Ergänzung des primatialen und konziliaren Aspektes uch auf uniıversaler Ebene verwirklicht WEl -
den Der einzige Bischofssitz, der auf einen universalen 11mMa NSspruc erhebt, der ıne solche ep1Ss-
CODE uch ausgeübt hat und och ausübt, ist der Bischofssitz ın Kom, dera ıIn derus und Pau-
Ius gestorben sind.
Es cheint aNngsEMESSECN, daß 1ın jeder kommenden Einheit eın universaler rimat, wıe wWwIr ih beschrie-
ben haben, Vo diesem Bischotssitz ausgeübt wird.”

In diesem edanken jeg für die Kommission der theologische Ansatzpunkt,
die Notwendigkeit eines universalen Primates un die Angemessenheit des FrO-
mischen Primates begründen.*®*
Die Qualifizierung ‚‚angemessen‘‘ (appropriate) verra 1er ach Mc
Adoo, dem anglikanischen Erzbischof VO Dublin und Ko-Präsidenten (Co-
airman) der die Überzeugung der Teilnehmer, daß die Annahme des
Primats keine wesentliche Bedingung für die der authentischen Kirchlich-
keit darstelle Über dieses Problem wird unten och sprechen Seın
Auf der anglikanischen Seite wurden 1er Grundschwierigkeiten genannt, die
mıt der Vorstellung des päpstlichen Primates verbunden sind. Sie etireffen die
Interpretation der Petrus-Stellen 1mM NT; die Bedeutung des Terminus „„1us di-
vinum  ““ die Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes, besonders 1m Zusam-
menhang mıt den marianischen Dogmen; die unmittelbare universale Jurisdik-
on des Papstes.““
Wörtlich heißt D den Petrusstellen: L  1€ Ansprüche des römischen Stuhls, wıe SIE gewöhnlich
vorgetragen werden, legen ıne Beweislast auf die petrinischen Stellen des Neuen Testamentes
(Mt 16, 18.19; 22/ 31.32; Joh 21, 15-17), die S1IE ach allgemeiner Ansicht nicht 7 vermÖ-
SCn /441 Zur rage des usdrucks ‚„,1us divinum?‘ Hinblick auf die Nachfolger desuswird angli-
kanischerseits bemerkt, daflß keine Meinungsverschiedenheit gebe, Wenn dieser Ausdruck als Aus-
Sape für einen Teil des göttlichen Planes für die universale koinonia verstanden werde.*“* Besondere
Schwierigkeiten ın bezug auf die Untehlbarkeit ergeben sich aus den marianıschen Dogmen, ‚‚denn
Anglikaner bezweifeln, da aNngeMESSECN der überhaupt möglich ıst, sSie als wesentlich für den
Glauben der Christen V erklären‘‘.®*> Dazu se1l vermerkt, dafß die Anglikaner VO der ‚‚Unfehl-
barkeit“ VOoO  - der ‚„‚Indefektibilität“ der Kirche sprechen. Damit wollten S1e zu Ausdruck bringen,
da(ß CO hristus seine Kırche nıcht 1Im Stich 1ä(dt.44 Zum Jurisdiktionsprimat bemerkt das Dokument
‚„„Der Anspruch, da der aps unmittelbar universale Jurisdiktion besitze, deren TEN7ZzenNn nicht klar
umschrieben sind, ıst für die Anglikaner ıne Quelle VO  _ Befürchtungen; cheint ihnen, daß auf
diese Weiıse einem ılegitimen und unkontrollierten Gebrauch dieser Vollmacht keine CcChranke g-

ist.‘/4>

Vgl 191—195, Bläser, ‚‚Das FEnde der 5Spaltung zwischen römisch-katholischer Kırche und anglı-
kanischer Gemeinschaft ın Sicht?‘“ In Una Sancta 1977), (2-5),
Vgl cAdoo, .. 226
Vgl utorıta /24 1n 31

31 Ebd a)
32 Vgl eb!  Q Der Begriff „,1US divinum““ göttliches Kecht) iırd verschieden interpretiert.

Dazu siehe: / Miller, a.a.Q., Kahner, Über den Begriff des ‚‚Jus divinum ” 1m katho-
lischen Verständnis, ın ders., Schritten ZuUuUr Theologie V, Zürich >1968, 249277
utorıta W WO)
Autorität 1/18, 1n 31, 194

435 uforıta ın 31, 195
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chen der Gemeinschaft aller Kirchen". Das Dokument sieht den Primat und die 
Konziliarität als einander ergänzende Elemente der „episcope". Bezüglich des 
Bischofssitzes von Rom konstatiert es: 
,, Wenn Gottes Wille erfüllt werden soll, daß die Gemeinde aller Christen eins sei in Wahrheit und Lie­
be, so muß diese Grundstruktur der episcope im Dienste der Koinonia der Kirchen- die gegenseitige 
Ergänzung des primatialen und konziliaren Aspektes- auch auf universaler Ebene verwirklicht wer­
den. Der einzige Bischofssitz, der auf einen universalen Primat Anspruch erhebt, der eine solche epis­
cope auch ausgeübt hat und noch ausübt, ist der Bischofssitz in Rom, der Stadt, in der Petrus und Pau­
lus gestorben sind. 
Es scheint angemessen, daß in jeder kommenden Einheit ein universaler Primat, wie wir ihn beschrie­
ben haben, von diesem Bischofssitz ausgeübt wird." 

In diesem Gedanken liegt für die Kommission der theologische Ansatzpunkt, um 
die Notwendigkeit eines universalen Primates und die Angemessenheit des rö­
mischen Primates zu begründen.38 

Die Qualifizierung „angemessen" (appropriate) verrät hier nach H. R. Mc. 
Adoo, dem anglikanischen Erzbischof von Dublin und Ko-Präsidenten (Co­
Chairman) der ARCIC, die Uberzeugung der Teilnehmer, daß die Annahme des 
Primats keine wesentliche Bedingung für die Fülle der authentischen Kirchlich­
keit darstelle. 39 Uber dieses Problem wird unten noch zu sprechen sein. 
Auf der anglikanischen Seite wurden vier Grundschwierigkeiten genannt, die 
mit der Vorstellung des päpstlichen Primates verbunden sind. Sie betreffen: 1. die 
Interpretation der Petrus-Stellen im NT; 2. die Bedeutung des Terminus „ius di­
vinum"; 3. die Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes, besonders im Zusam­
menhang mit den marianischen Dogmen; 4. die unmittelbare universale J urisdik­
tion des Papstes.40 

Wörtlich heißt es zu den Petrusstellen: ,,Die Ansprüche des römischen Stuhls, wie sie gewöhnlich 
vorgetragen werden, legen eine Beweislast auf die petrinischen Stellen des Neuen Testamentes 
(Mt 16, 18.19; Lk 22, 31.32; Joh 21, 15-17), die sie nach allgemeiner Ansicht nicht zu tragen vermö­
gen. "41 Zur Frage des Ausdrucks „ius divinum" im Hinblick auf die Nachfolger des Petrus wird angli­
kanischerseits bemerkt, daß es keine Meinungsverschiedenheit gebe, wenn dieser Ausdruck als Aus­
sage für einen Teil des göttliche n Planes für die universale koinonia verstanden werde.42 Besondere 
Schwierigkeiten in bezug auf die Unfehlbarkeit ergeben sich aus den marianischen Dogmen, ,,denn 
Anglikaner bezweifeln, daß es angemessen oder überhaupt möglich ist, sie als wesentlich für den 
Glauben der Christen zu erklären".43 Dazu sei vermerkt, daß die Anglikaner statt von der „Unfehl­
barkeit" von der „ lndefektibilität" der Kirche sprechen. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, 
daß Christus seine Kirche nicht im Stich läßt.•• Zum Jurisdi.ktionsprimat bemerkt das Dokument: 
„Der Anspruch, daß der Papst unmittelbar universale Jurisdiktion besitze, deren Grenzen nicht klar 
umschrieben sind, ist für die Anglikaner eine Quelle von Befürchtungen; es scheint ihnen, daß auf 
diese Weise einem illegitimen und unkontrollierten Gebrauch dieser Vollmacht keine Schranke ge­
setzt ist. " 45 

38 Vgl. 191- 195, P. Bläser, ,,Das Ende der Spaltung zwischen römisch-katholischer Kirche und angli-
kanischer Gemeinschaft in Sicht?", in Una Sancta 32 (1977), (2-5), 3. 

39 Vgl. McAdoo, a. a.O. , 226. 
• 0 Vgl. Autorität 1/24, in: HK 31, 194. 
41 Ebd. (I/24a). 
42 Vgl. ebd. 1/24b. Der Begriff „ ius divinum" (= göttliches Recht) wird verschieden interpretiert. 

Dazu siehe:/. M. Mil/er, a.a.O., 268--273; K. Ra/wer, Uberden Begriff des „ Jus divinum" im katho­
lischen Verständnis, in: ders., Schriften zur Theologie V, Zürich 31968, 249-277. 

• 3 Autorität I/24c a.a.O. 
44 Autorität 1/18, in: HK 31, 194. 
45 Autorität 1/24 d, in: HK 31, 195. 
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Studieren WIT 1U die 1 Dokument selbst anvısıerten Lösungen dieser TODIeme
SENAUCT, zeigt sich, dafß alle diese Lösungen gewissermaßen entweder katholi-
scherseits bereits gegeben oder doch och akzeptabel sind. Das soll urz erläutert
werden. An eıner ausdrücklichen Einsetzung des Petrusamtes durch den histori-
schen Jesus selbst ıst ach katholischer Ansicht nicht unbedingt festzuhalten Der
Bericht VO Venedig hat Ja darauf hingewiesen, da{fs viele römisch-katholische
Theologen nıicht mehr die rühere Exegese der petrinischen Stellen ın jeder Hın-
sicht aufrechterhalten wollen Umstritten ist auch auf katholischer Seite die Me1l1-
Nung, da{fs das 1US divinum L1UT als Ausdruck ür den göttlichen Plan verstanden
werden kann, damit aber nicht unbedingt wesensnotwendig ıst für die Konstitu-
jerung der Kirche etref{ffis der Unfehlbarkeitslehre erkennt das Dokument mıiıt
ecC dafß die Untftehlbarkeit des Papstes durch sehr strenge Bindungen abgesi-
chert ist.+46 Der indirekte Vorschlag, [1UTI Dogmen verkünden, wenn S1e den
Glauben wesentlich betreffen, ist auch für die katholische Kirche akzepta-
bel uch ält sich zeıgen, dafß die Feststellung des Vatikanums, die Definitio-
Ne  - des Papstes seien VO  — sich aus irreformabel (ex SCDeC, O autem
Ecclesiae),*7 eigentlich extreme ositionen der allikaner gerichtet ist,
ach die Verbindlichkeit eines Dogmas VO  - der nachträglichen Zustimmung der
1FC abhängt.“® Die orge der Anglikaner, der aps könne seine Jurisdi  10NS-
vollmacht absolutistisch mißbrauchen, ann einigermaßen gegenstandslos g_
macht werden mıit dem Hinweis darauf, dafß ach der TE der Konzilien die
päpstliche Autorität nicht das Prinzip der Subsidiarität verstoßen darf
Dies ist jedoch keine juristische Absicherung, sondern ur eine moralische. Da-
her sind 1l1er eın tiefer Glaube un eın festes Vertrauen auf den ın der Kirche WIT-
kenden Geist ZUrT: Überwindung olcher edenken vonnoten Man darf davon
ausgehen, da{fs die Päpste der kommenden Jahrhunderte miıt grofßer Vorsicht ihre
Autorität ausüben werden.

Der Abschlußberich der ‚‚Kommissıon” und
die Stellungnahme der Glaubenskongregation

In der Windsor-Erklärung“? der (1981) werden die enannten 1er Pro-
eme eingehender behandelt Es wird festgestellt, da{fß® kein Z weiftel besteht, da{fs
Petrus eine besondere tellung unter den Aposteln hatte.>° Die rage aber, ob die
petrinischen Texte auf die historischen, authentischen Worte Jesu zurückführbar
sind der nicht, wird offengelassen. Dennoch wird anerkannt, da{fs diese petrin1-
schen Stellen (Mt 16,16 un 18; 8,29; 9,20; 2,31—32; 24,34; Joh 6,69; Z
16—17; Kor 15,5) eine frühe Tradition bezeugen, ach der Petrus ‚‚bereits ZU  —

Zeit des Ööffentlichen Wirkens Jesu  4 eiINer Sonderstellung innehatte.
Die Kommission konstatiert, eine Weitergabe der Führungsrolle des Petrus G1 1

Vgl utorıta und 1711} 31,
3()74 454)

38 Vgl Conzemius, ‚‚Zwischen Rom, Canterbury un Konstantinopel: Der Altkatholizismus ın
römisch-katholischer Sicht‘‘, ın Theologische Quartalschrift 145 (1965), (188-234),
Authority ın the Church IL, ın Information Service 49 (1982) VO Secretariat for romoting Chri-
sthan Unity Vatican City Eine deutsche Übersetzung, Die Autorität ın der Kirche IL, 1N:

(1982) 226—-232 (Übersetzung VO  } Lütticken.)
Vgl utorıita 11/3, 171} 36, 226
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Studieren wir nun die im Dokument selbst anvisierten Lösungen dieser Probleme 
genauer, so zeigt sich, daß alle diese Lösungen gewissermaßen entweder katholi­
scherseits bereits gegeben oder doch noch akzeptabel sind. Das soll kurz erläutert 
werden. An einer a usdrücklichen Einsetzung des Petrusamtes durch den histori­
schen Jesus selbst ist nach katholischer Ansicht nicht unbedingt festzuhalten. Der 
Bericht von Venedig hat ja darauf hingewiesen, daß viele römisch-katholische 
Theologen nicht mehr die frühere Exegese der petrinischen Stellen in jeder Hin­
sicht aufrechterhalten wollen. Umstritten ist auch auf katholischer Seite die Mei­
nung, daß das ius divinum nur als Ausdruck für den göttlichen Plan verstanden 
werden kann, damit aber nicht unbedingt wesensnotwendig ist für die Konstitu­
ierung der Kirche. Betreffs der Unfehlbarkeitslehre erkennt das Dokument mit 
Recht, daß die Unfehlbarkeit des Papstes durch sehr strenge Bindungen abgesi­
chert ist. 4 6 Der indirekte Vorschlag, nur Dogmen zu verkünden, wenn sie den 
Glauben wesentlich betreffen, ist m. E. auch für die katholische Kirche akzepta­
bel. Auch läßt sich zeigen, daß die Feststellung des 1. Vatikanums, die Definitio­
nen des Papstes seien von sich aus irreformabel (ex sese, non autem ex consensu 
Ecclesiae), 47 eigentlich gegen extreme Positionen der Gallikaner gerichtet ist, wo­
nach die Verbindlichkei t eines Dogmas von der nachträglichen Zustimmung der 
Kirche abhängt. 48 Die Sorge der Anglikaner, der Papst könne seine Jurisdiktions­
vollmacht absolutistisch mißbrauchen, kann einigermaßen gegenstandslos ge­
macht werden mit dem Hinweis darauf, daß nach der Lehre der Konzilien die 
päpstliche Autoritä t nicht gegen das Prinzip der Subsidiarität verstoßen darf. 
Dies ist jedoch keine juristische Absicherung, sondern nur eine moralische. Da­
her sind hier ein tiefer Glaube und ein festes Vertrauen auf den in der Kirche wir­
kenden Geist zur Überwindung solcher Bedenken vonnöten. Man darf davon 
ausgehen, daß die Päpste der kommenden Jahrhunderte mit großer Vorsicht ihre 
Autorität ausüben werden. 

4. Der Abschlußbericht der „Kommission" und 
die Stellungnahme der Glaubenskongregation 

In der Windsor-Erklärung49 der ARCIC (1981) werden die genannten vier Pro­
bleme eingehender behandelt. Es wird festgestellt, daß kein Zweifel besteht, daß 
Petrus eine besondere Stellung unter den Aposteln hatte. so Die Frage aber, ob die 
petrinischen Texte auf die historischen, authentischen Worte Jesu zurückführbar 
sind oder nicht, wird offengelassen. Dennoch wird anerkannt, daß diese petrini­
schen Stellen (Mt 16,16 und 18; Mk 8,29; Lk 9,20; 22,31-32; 24,34; Joh 6,69; 21, 
16-17; 1 Kor 15,5) eine frühe Tradition bezeugen, nach der Petrus „ bereits zur 
Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu" einer Sonderstellung innehatte. 
Die Kommission konstatiert, eine Weitergabe der Führungsrolle des Petrus sei im 

46 Vgl. Autorität I/24a und c, in: HK 31, 194. 
47 DS 3074 (= NR 454). 
48 Vgl. V. Conzemius, ,,Zwischen Rom, Canterbury und Konstantinopel: Der Altkatholizismus in 

römisch-katholischer Sicht", in: Theologische Quartalschrift 145 (1965), (188-234), 192. 
49 Authority in the Church II, in: Information Service 49 (1982) von: Secretariat for Promoting Chri­

stian Unity Vatican City, 98-105. Eine deutsche Obersetzung, Die Autorität in der Kirche II, in: 
HK 36 (1982), 226-232. (Obersetzung von J. Lütticken.) 

50 Vgl. Autorität 11/3, in: HK 36, 226. 
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nicht ausdrücklich bezeugt,* 1 eES S11 aber denkbar, da{fs eın Primat des 1SCHO{IS
VO Rom der Schrift nıiıcht widerspreche und Teil des Planes (Gottes für die
Einheit und Katholizität seiner Kirche sei.?* Die Bedeutung gerade dieser Aus-
Sage wurde VO der Glaubenskommission betont. ° Die stellt fest, „‚‚dafß
eın universaler Primat ın einer wiedervereinigten Kirche ertforderlich seın wird
und angemessenerweise der Primat des 1SCHNOfS VO  3 Rom sSeın sollte‘‘.>4 Diese
Feststellung bewertet die Glaubenskongregation ‚‚als eın bedeutendes Ereignis
ın den Beziehungen zwischen den Kirchen“‘.>> Es wird aber kritisch bemerkt, daß
die Erläuterungen der ber die Petrustexte und die des Petrus die
Glaubenswahrheit der römisch-katholischen Kirche nicht vollständig Zu Aus-
druck bringen und den Anforderungen des Vatikanums nıcht gerecht werden.
Was das ‚‚göttliche echt‘ bezüglich des Primates angeht, bemerkt die Wind-
sor-Erklärung, es gebe keine allgemein ANSECNOMMEN! Interpretation dieser Re-
deweise, S1IE bedeute jedoch zumindest für alle, dafß dieser Y”rıimat Gottes Absicht
für se1ine Kirche Zu USAaTuUuC bringe.>® Dann el wörtlich: ‚‚lus divinum
braucht ın diesem Zusammenhang nıiıcht unbedingt ıIn dem ınn verstanden
werden, daflß der unıversale Primat VO  - Jesus während seines irdischen Lebens di-
rekt als eine bleibende Institution gestiftet worden sSe1l  4‘ Die Glaubenskongrega-
tion bemerkt NUu da{fs die bei dieser Kommentierung nıcht der Bedeutung
des Wortes ‚‚Einsetzung” 1m Sinne des Konzils gerecht wird. Denn das Konzil
spreche VO  » der kEinsetzung durch uUuNseienN Herrn selbst (‚‚ex 1PS1US Christi Do-
mM1n institutione‘‘ €e1 ıst aber berücksichtigen, da{fs das Konzil
damit nicht unbedingt den iırdıiıschen Jesus VOT ugen hat Denn ın der apostoli-
schen Kirche wirkt der Herr weiter.
ach der Auffassung der Kommission etfrı die re, da{fß eın universaler DPri-
mat den illen Gottes Zzu Ausdruck ringt, keineswegs das Wesen der iırch-
Llchkeit einer christlichen Gemeinschaft. In kanonischer Gemeinschaft mıit dem
Bischof VO Kom stehen, Za nicht AA den notwendigen Elementen, auf-
grund deren eine ChNhrıstlıche Gemeinschaft als Kirche anerkannt wird.‘‘>7 Als Bei-
spiel azu wird darauf hingewiesen, da{fs die römisch-katholische Kirche die O_

thodoxen Kirchen STETISsS als Kirchen anerkannt hat, trotz ihres gegensätzlichen
Standpunktes 1ın der rage des Primats. Die Kommission belegt 1es mit einem
ext aus dem (OIkumenismus-Dekret des Vatikanums. >® ach der Ansicht der
Kommission ä{fst das Vatikanische Konzil die Möglichkeit Offen, dafß eine Kir-
che, die nicht 1n Gemeinschaft mit Kom steht, ‚‚keinen angel aufweist, außer
dafß sS1e nıicht der sichtbaren Maniftestation voller christlichen Gemeinschaft
hinzugehört‘‘.>? Dazu erklärt allerdings die Glaubenskongregation‚ die

51 utorıta 11/6, 1n 36, 227.
5 Vgl eb: 1/7.

Vgl acra Congregatio Pro Doctrina el, ‚„‚Observations the tfinal report f RCIC”, 1: L’Os-
servatore Romano, Maı 1982, ıne deutsche Übersetzung liegt VOT 11} HK (1982),7
291
Autorität 11/9, 1n 36, DE In der Venedig-Erklärung Autorität /23 wurde 1eSs schon vertreten
Siehe 31,
Wie Anm
Vgl Autorität 171} 36, 228
Autorität ın 36, 228
Uniuitatis Kedintegratio,
Autorität ın 36,
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NT nicht ausdrücklich bezeugt, 51 es sei aber denkbar, daß ein Primat des Bischofs 
von Rom der HI. Schrift nicht widerspreche und Teil des Planes Gottes für die 
Einheit und Katholizität seiner Kirche sei.ft'l Die Bedeutung gerade dieser Aus­
sage wurde von der Glaubenskommission betont. 53 Die ARCIC stellt fest, ,,daß 
ein universaler Primat in einer wiedervereinigten Kirche erforderlich sein wird 
und angemessenerweise der Primat des Bischofs von Rom sein sollte" .54 Diese 
Feststellung bewertet die Glaubenskongregation „als ein bedeutendes Ereignis 
in den Beziehungen zwischen den Kirchen". 55 Es wird aber kritisch bemerkt, daß 
die Erläuterungen der ARCIC über d ie Petrustexte und die Rolle des Petrus die 
Glaubenswahrheit der römisch-katholischen Kirche nicht vollständig zum Aus­
druck bringen und den Anforderungen des 1. Vatikanums nicht gerecht werden. 
Was das „göttlich e Recht" bezüglich des Primates angeht, bemerkt die Wind­
sor-Erklärung, es gebe keine allgemein angenommene Interpretation dieser Re­
deweise, sie bedeute jedoch zumindest für alle, daß dieser Primat Gottes Absicht 
für seine Kirche zum Ausdruck bringe.56 Dann heißt es wörtlich: ,,lus divinum 
braucht in diesem Zusammenhang nicht unbedingt in dem Sinn verstanden zu 
werden, daß der universale Primat von Jesus während seines irdischen Lebens di­
rekt als eine bleibende Institution gestifte t worden sei." Die Glaubenskongrega­
tion bemerkt nun, daß die ARCIC bei dieser Kommentierung nicht der Bedeutung 
des Wortes „Einsetzung" im Sinne des Konzils gerecht wird. Denn das Konzil 
spreche von d er Einsetzung durch unseren Herrn selbst (,,ex ipsius Christi Do­
mini institutione" DS 3058). Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß das Konzil 
damit nicht unbedingt den irdischen Jesus vor Augen hat. Denn in der apostoli­
schen Kirche wirkt der Herr weiter. 
Nach der Auffassung der Kommission betrifft die Lehre, daß ein universaler Pri­
mat den Willen Gottes zum Ausdruck bringt, keineswegs das Wesen der Kirch­
lichkeit einer christlichen Gemeinschaft. ,,In kanonischer Gemeinschaft mit dem 
Bischof von Rom zu stehen, zählt nicht zu den notwendigen Elementen, auf­
grund deren eine christliche Gemeinschaft als Kirche anerkannt wird. " 57 Als Bei­
spiel dazu w ird darauf hingewiesen, daß die römisch-katholische Kirche die or­
thodoxen Kirchen stets als Kirchen anerkannt hat, trotz ihres gegensätzlichen 
Standpunktes in der Frage des Primats. Die Kommission belegt dies mit einem 
Text aus dem Okumenismus-Dekret des 2. Vatikanums. 5 8 Nach der Ansicht der 
Kommission läßt das 2. Vatikanische Konzil die Möglichkeit offen, daß eine Kir­
che, die nicht in Gemeinschaft mit Rom steht, ,,keinen Mangel aufweist, außer 
daß sie nicht zu der sichtbaren Manifestation voller christlichen Gemeinschaft 
hinzugehört". 59 Dazu erklärt allerdings die Glaubenskongregation, die ARCIC 

51 Vgl. Autorität 11/ 6, in: HK 36, 227. 
52 Vgl. ebd., 11/ 7. 
53 Vgl. Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, ,,Observations on the final report of ARC!C", in: L'Os­

servatore Romano, 6. Mai 1982, 2. Eine deutsche Obersetzung liegt vor in: HK 36 (1982), (288--293), 
291. 

54 Autorität 11/9, in: HK 36, 227. In der Venedig-Erklärung Autorität 1/23 wurde dies schon vertreten. 
Siehe HK 31, 194. 

55 Wie Anm. 53. 
56 Vgl. Autorität 11/11, in: HK 36, 228. 
5 7 Autoritä t U/12, in: HK 36, 228. 
58 Unitatis Redintegratio, 14. 
59 Autorität IT/12, in: HK 36, 228. 
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habe das Vatikanum nicht exakt interpretiert und das päpstliche Amt bleibe eın
konstitutiver Teil des Wesens der Kıirche Solange die Anglikaner 1eSs nicht akzep-
tieren, bestehe WITKlıiıc eine Kluft zwischen der katholischen Te eines Primats
aufgrun göttlichen ecun der angliıkanischen Anerkennung seiner Ent-
stehung aufgrund göttlicher Providenz.®! Dadurch wird der Optimismus der An-
glikaner bzw der ‚‚angesichts der nNeueTenN Entwicklung 1mM römisch-ka-
tholischen Verständnis des Status der anderen christlichen Kirchen“‘/®e? gedämpft.
Es äßt sich 1U aber agen, ob e5 den Anglikanern WITKlıc unmöglic ist, den
Primat als eın konstitutives Element der Kirche akzeptieren. S51je glauben Ja,
‚„‚dafß der Primat des 1SCNOTIS VO Kom verstanden werden annn als eın Teil des
Planes Gottes für die universale koinonia‘‘.®> Auf Gottes Plan darf INa  - nicht VeI-
zichten. Dann aber ist konsequenterweise der Primat eın unverzich thares Element
der Kirche, und ZW al VO iıllen Gottes her In diesem Zusammenhang SEe1 daran
erinnert, da{fs ach der Glaubenskongregation der USdTUC ure divino die Un-
verzichtbarkeit der Jurisdiktionsgewalt ber alle Teilkirchen meint.®* S0 gesehen
annn INa  - dem RCIC-Bericht zustimmen ‚‚Angesichts dieses Konsenses mMu
die Redeweise VO göttlichen eCcC die das Va  anısche Konzil verwendet,
nicht mehr als TUn ZUI Meinungsverschiedenheit zwiıischen un betrachtet
werden.‘‘/®> Dabei bleibt freilich die rage der Einsetzung des Primats eın TUn
der Meinungsverschiedenheit, wWenn INa  — S1e dem hıstorischen Jesus zuschreiben
ıll ber diese rage sollte keine uswirkung auf das 1U divinum des Primats
aben, obwohl die Glaubenskongregation anderer Meinung se1in scheint.
uch könnte INa  n fragen, Was mıit ‚‚Einsetzung” 1er gemeınt ist, eine direkte
oder eine indirekte. em bleibt die rage, ob der Yrimat des Papstes ach ka-
tholischem Verständnis wirklich eın konstitutives Element ür das Kirchesein ist
Denn ist eın Faktum, dafß die katholische Kirche die Kirchlichkeit der orthodo-
X:E  — Kirchen anerkennt, wenn auch nicht 1m vollen 1nnn
Wiederhaolt hat die Kommission die Befürchtungen der Anglikaner AB Aus-
TUC gebracht, da{fs die universale Jurisdiktion des Papstes eiıne zentrale, auto-
kratische Autorität sSeın könnte. ®®
Daraus entsteht die Forderung, da{fß der universale Primas sSeın Amt nicht ın ISO-
lierung, sondern in kollegialer Verbundenheit mit den Bischöfen („ rother bis-
hops”‘) ausüben soll, und ZWAaäaTr für alle erkennbar (‚„„The universal primate should
exercise, and be seen to exercise‘‘).®” Obwohl die Anglikaner sich selber mıit dem
edanken trösten, dafs eS5 doch moralische Grenzen für die Jurisdiktionsaus-
übung glbt 68 verlangen S1e doch ‚,‚die Zusicherung, da{fs die Anerkennung des
universalen Primats des 1SCHNOIS VOoO  — Rom nicht die Unterdrückung VO theologi-

Vgl 3058
61 Vgl utorıta 1n 36, 228

Ebd.,
Ebd.,
Vgl Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidel, a.a.0Q., 291
Autorität
Vgl utorıta I1/24d (HK 31, 195); utorıta (HK 36, 229)

67 Authority ın the ( hurch 1n Information Service (1982) 102
Vgl utoriıta 1: 36, 229
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habe das 2. Vatikan um nicht exakt interpretiert und das päpstliche Amt bleibe ein 
konstitutiver Teil des Wesens der Kirche. Solange die Anglikaner dies nicht akzep­
tieren, bestehe wirklich eine Kluft zwischen der katholischen Lehre eines Primats 
aufgrund göttlichen Rechts60 und der anglikanischen Anerkennung seiner Ent­
stehung aufgrund göttlicher Providenz. 6 1 Dadurch wird der Optimismus der An­
glikaner bzw. der ARCIC „angesichts der neueren Entwicklung im römisch-ka­
tholischen Verständnis des Status der anderen christlichen Kirchen" 62 gedämpft. 
Es läßt sich nun aber fragen, ob es den Anglikanern wirklich unmöglich ist, den 
Primat als ein konstitutives Element der Kirche zu akzeptieren. Sie glauben ja, 
„ daß der Primat des Bischofs von Rom verstanden werden kann als ein Teil des 
Planes Gottes für die universale koinonia". 63 Auf Gottes Plan darf man nicht ver­
zichten. Dann aber ist konsequenterweise der Primat ein unverzichtbares Element 
der Kirche, und zwar vom Willen Gottes her. In diesem Zusammenhang sei daran 
erinnert, daß nach der Glaubenskongregation der Ausdruck iure divino die Un­
verzichtbarkeit der Jurisdiktionsgewalt über alle Teilkirchen meint. 64 So gesehen 
kann man dem ARCIC-Bericht zustimmen: ,,Angesichts d ieses Konsenses muß 
die Redeweise vom göttlichen Recht, die das 1. Vatikanische Konzil verwendet, 
nicht mehr als Grund zur Meinungsverschiedenheit zwischen uns betrachtet 
werden. " 65 Dabei bleibt freilich die Frage der Einsetzung des Primats ein Grund 
der Meinungsverschiedenheit, wenn man sie dem historischen Jesus zuschreiben 
will. Aber diese Frage sollte keine Auswirkung auf das ius divinum des Primats 
haben, obwohl die Glaubenskongregation anderer Meinung zu sein scheint. 
Auch könnte man fragen, was mit „Einsetzung" hier gemeint ist, eine direkte 
oder eine indirekte. Zudem bleibt die Frage, ob der Primat des Papstes nach ka­
tholischem Verständnis wirklich ein konstitutives Element für das Kirchesein ist. 
Denn es ist ein Faktum, daß die katholische Kirche die Kirchlichkeit der orthodo­
xen Kirchen anerkennt, wenn auch nicht im vollen Sinn . 
Wiederholt hat die Kommission die Befürchtungen der Anglikaner zum Aus­
druck gebracht, daß die universale Jurisdiktion des Papstes eine zentrale, auto­
kratische Autorität sein könnte. 66 

Daraus entsteht die Forderung, daß der universale Primas sein Amt nicht in Iso­
lierung, sondern in kollegialer Verbundenheit mit den Bischöfen (,,brother bis­
hops") ausüben soll, und zwar für alle erkennbar(,, The universal primate should 
exercise, and be seen to exercise"). 67 Obwohl d ie Anglikaner sich selber mit dem 
Gedanken trösten, daß es doch moralische Grenzen für d ie Jurisdiktionsaus­
übung gibt, 68 verlangen sie doch „die Zusicherung, daß die Anerkennung des 
universalen Primats des Bischofs von Rom nicht die Unterdrückung von theologi-

60 Vgl. OS 3058. 
6 1 Vgl. Autorität 11/13, in: HK 36, 228. 
62 Ebd., H/14. 
63 Ebd., H/15. 
64 Vgl. Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, a.a.O. , 291. 
•• Autorität Ll/15. 
66 Vgl. Autorität ll/24d (HK 31, 195); Autorität 11/18 (HK 36, 229). 
67 Authority in the Church H/19, in: Information Service 49 (1982), 102. 
68 Vgl. Autorität 11/20, in: HK 36, 229. 
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schen, liturgischen un sonstigen Traditionen, die ihnen viel bedeuten, der die
Aufnötigung völlig TrTemder Traditionen ach sich ziehen würde‘‘.®?
Gravierender ist die Uneinigkeit 1n der rage der Unfehlbarkeit Die VeIl-

wendet weiterhin den Begriff ‚Indefektibilität, womuit S1e nıicht will, daß
ın der Kirche keinerlei Defekte (defects) gibt, sondern da{fs Christus trotz all der
vielen chwächen und Unvollkommenheiten (Failures) der Kirche seiner Verhei-
sung tTreu bleibt, dafß die Pforten der die Kirche nicht überwältigen WelIl-

den./9 Die Glaubenskongregation stellt allerdings fest, da{fs dieser egrT1 der In-
defe  ibilität nicht mıiıt dem Begriff der ntallıbilität 1mM Sinne des Vatikanums
gleichbedeutend ist./1 ach der beruht die Sicherheit hinsichtlic der
ahrheı der kirchlichen Lehre letztlich eher auf deren Ireue gegenüber dem
Evangelium als auf dem Amt der Person, die die TEe verkündet. * Die lau-
benskongregation stimmt der wenn diese sagt ‚„‚Die Te der Kıirche
wird verkündet, weil S1e wahr ist; S1e ist nicht infach darum wahr, weil S1e Vel-

kündet wird.‘/7> Die ongregation weılst aber darauf ın, da{fßs der egT1 der Un-
fe  arkeit sich jedoch nıcht auf die ahrheı beziehe, sondern auf die Gewifßheit,

die ahrneı wird nıicht UrC die unfehlbare Verkündigung geschaffen,
sondern erhält UrcC diese hre (Garantie. ıne schwerwiegende Uneinigkeit ber
die TE der Unfehlbarkeit legt darın, dafß die Anglikaner die vorgaängıge Rezep-
tıon eiıner TEe Urc die Gläubigen ZUTr Bedingung für ihre Unfehlbarkeit
chen.
Es ıst 1er agen, die Anglikaner, wenn S1€e ‚‚eine Weiterführung eines
VO Geist geleiteten Dienstes der Einheit‘/7> für möglich halten, annn nicht eine
Unfehlbarkeitsgnade als abe des Geistes für dieses Amt 1 Dienste der Einheit
annehmen.
Auf anglikaniıscher Seite gab S verschiedene Reaktionen auf den Abschlußbe-
richt der Die ‚Church Union”“ (der anglo-katholische Flügel) begrüßte
den Bericht als den bedeutsamsten Durc  TUuCH ın den ökumenischen Beziehun-
gen seit 400 Jahren. ”® Für den konservativ-evangelischen Flügel kündigte Canon
olın Buchmann der Bericht werde ın der Generalsynode”” auf hartnäckigen
Widerstand stoßen. Für extrem protestantische Gruppen wirkte der Abschlußbe-

69 utorıta 1n 36, 23() Der Fall der ro-Malankara-Kirche ın Kerala (Indien) zeigt D:
dafß solche Befürchtungen unbegründet sSind. 1ese Christen dürfen ihre jakobitischen (syrısch-or-
thodoxen) TIraditionen weiterhin, auch nach ihrer Union mıit der römisch-katholischen
Kirche, beibehalten.
Vgl Autorität 11/23, Anmerkung 3 ın 36, 230

1 Vgl L’Osservatore Komano, Mai 1982, 2; 36 (1982) 291
Vgl utorıta
utoriı:ta In 36, 231 Vgl L’Osservatore Romano, Maı 1982, (HK 36, 291)
Vgl utorıta 1: 36, 232; utorıta 1M: 36, 231—-232 Allerdings ann nach dem
katholischen eologen Diet Fransen die ezeption als ‚‚Commun1i0 des aubens  d ıne gewlsse
Rolle Im Zusammenhang muiıt der Unfehlbarkeit ielen. Vgl Fransen, inıge hermeneutische
und spirituell-dogmatische Überlegungen ZUI Un ehlbarkeit, 111} Klinger und Hg.)
Gilaube 1Im Prozeß. Christsein ach dem Vatikanum, Freiburg 1 289-308, hier 307  —
utorıta 11/8, 1n 36, 227

Lütticken, ‚‚Anatomie eines ökumenischen Dialogs Zum Abschlußbericht der anglika-
nisch-katholischen Kommı1ss10n”, ın HK 36 (1982), 297-301, 299

77 Diese 5Synode dürfte 1m uli 1982 ıne Sitzung gehalten haben Näheres darüber ist mIır noch nıcht
bekannt. Die ambeth-Konfterenz 1988 soll das ema eın ehend behandeln. Vgl eb 297;

Sanders, (Okumenischer Gottesdienst mıiıt aps ohannes ın der Kathedrale Vo Canterbury,
ın (1982) 171-183 174
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sehen, liturgischen und sonstigen Traditionen, die ihnen viel bedeuten, oder die 
Aufnötigung völlig fremder Traditionen nach sich ziehen würde". 69 

Gravierender ist die Uneinigkeit in der Frage der Unfehlbarkeit. Die ARCIC ver­
wendet weiterhin den Begriff „lndefektibilität, womit sie nicht sagen will, daß es 
in der Kirche keinerlei Defekte (defects) gibt, sondern daß Christus trotz all der 
vielen Schwächen und Unvollkommenheiten (Failures) der Kirche seiner Verhei­
ßung treu bleibt, daß die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen wer­
den. 10 Die Glaubenskongregation stellt allerdings fest, daß dieser Begriff der In­
defektibilität nicht mit dem Begriff der Infallibilität im Sinne des 1. Vatikanums 
gleichbedeutend ist. 71 Nach der ARCIC beruht die Sicherheit hinsichtlich der 
Wahrheit der kirchlichen Lehre letztlich eher auf deren Treue gegenüber dem 
Evangelium als auf dem Amt der Person, die die Lehre verkündet. 72 Die Glau­
benskongregation stimmt der ARCIC zu, wenn diese sagt: ,, Die Lehre der Kirche 
wird verkündet, weil sie wahr ist; sie ist nicht einfach darum wahr, weil sie ver­
kündet wird. " 73 Die Kongregation weist aber darauf hin, daß der Begriff der Un­
fehlbarkeit sich jedoch nicht auf die Wahrheit beziehe, sondern auf die Gewißheit, 
d. h. die Wahrheit wird nicht durch die unfehlbare Verkündigung geschaffen, 
sondern erhält durch diese ihre Garantie. Eine schwerwiegende Uneinigkeit über 
die Lehre der Unfehlbarkeit liegt darin, daß die Anglikaner die vorgängige Rezep­
tion einer Lehre durch die Gläubigen zur Bedingung für ihre Unfehlbarkeit ma­
chen. 74 

Es ist hier zu fragen, warum die Anglikaner, wenn sie „ eine Weiterführung eines 
vom Geist geleiteten Dienstes der Einheit" 75 für möglich halten, dann nicht eine 
Unfehlbarkeitsgnade als Gabe des Geistes für dieses Amt im Dienste der Einheit 
annehmen. 
Auf anglikanischer Seite gab es verschiedene Reaktionen auf den Abschlußbe­
richt der ARCIC. Die „ Church Union" (der anglo-katholische Flügel) begrüßte 
den Bericht als den bedeutsamsten Durchbruch in den ökumenischen Beziehun­
gen seit 400 Jahren. 76 Für den konservativ-evangelischen Flügel kündigte Canon 
Colin Buchmann an, der Bericht werde in der Generalsynode77 auf hartnäckigen 
Widerstand stoßen. Für extrem protestantische Gruppen wirkte der Abschlußbe-

69 Autorität 11/22, in: HK 36, 230. Der Fall der Syro-Malankara-Kirche in Kerala (Indien) zei$t z . B., 
daß solche Befürchtungen unbegründet sind. Diese Chris ten dürfen ihre jakobitischen (synsch-or­
thodoxen) Traditionen weiterhin, d. h. auch nach ihrer Union (1930) mit der römisch-katho lischen 
Kirche, beibehalten. 

70 Vgl. Autorität 11/23, Anmerkung 3, in: HK 36, 230. 
7 1 Vgl. L'Osservatore Romano, 6. Mai 1982, 2; HK 36 (1982), 291. 
72 Vgl. Autorität 11/27. 
73 Autorität Il/27, in: HK 36, 231. Vgl. L'Osservatore Romano, 6. Mai 1982, 2 (HK 36, 291). 
7 4 Vgl. Autorität H/31, in: HK 36, 232; Autorität 11/30, in: HK 36, 231-232. Allerdings kann nach dem 

katholischen Theologen Piet Fransen die Rezeption als „Communio des Glaubens" eine gewisse 
Rolle im Zusammenhang mit der Unfehlbarkeit spielen. Vgl. P. Fransen, Einige hermeneutische 
und spirituell-dog ma tische Oberlegungen zur Unfehlbarkeit, in: E. K/inger und K. Wittstadt (Hg. ), 
Glaube im Prozeß. Christsein nach dem II. Vatikanum, Freiburg 1984, 289-300, hier 307f. 

75 Autorität Il/8, in: HK 36, 227. 
76 Vgl. / . Lütticken, ,,Anatomie eines ökumenischen Dialogs. Zum Abschlußbericht der anglika­

nisch-katholischen Kommission", in: HK 36 (1982), 297-301 , 299. 
77 Diese Synode dürfte im Juli 1982 eine Sitzung gehalten haben. Näheres darüber is t mir noch nicht 

bekannt. Die Lambeth-Ko nferenz 1988 soll das Thema eingehend behandeln . Vgl. ebd. , 297; 
W. Sanders, Okumenischer Gottesdienst mit Papst Johannes IL in der Kathedrale von Canterbury, 
in US 37 (1982), 171- 183, 174. 
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cht ‚‚einfach verstärkend auf ihre feindselige Einstellung egenüber Papsttum
und Papst‘”./® In der breiten Mitte 1m anglikanischen Meinungsspektrum besteht
aber eiıne tief verwurzelte Bereitschaft, der Annäherung die römisch-katholi-
sche Kirche eine hohe Bedeutung einzuräumen. Für die dieser Entwicklung auf-
geschlossenen Anglo-Katholiken spricht der amtierende Primas, Erzbischof Ro-
ert Runcie, er sehe 1mM Dokument der Kommission einen ernsthaften Versuch

die Ckumene. Er versicherte aber seinen Gläubigen, die Kirche VO  - England
sSe1 nıicht ‚drau und dran, die Definition des Vatikanischen Konzils ber
die päpstliche Jurisdiktion un Unfehlbarkeit anzunehmen?‘‘.”’>

Zusammenfassung
Allgemein kann INa/ daflß sich die Haltung der Anglikaner gegenüber dem
Primat des Papstes pOSItLV gewandelt hat Sie lehnen 7 WäaTlT eine hıstorische Einset-
ZUNg des Papsttums durch Jesus ab, sind aber weithin bereit, einen göttlichen
Plan (Willen) ın der Entstehung des Primats anzuerkennen. Sie tellen fest, der
rsprung dieses Primats SE€e1 eher auf die Vorsehung Gottes zurückzuführen als
auf eiıne direkte Stiftung. en Inan 1er die Wirksamkeit des erhöhten Herrn
ıIn der nachösterlichen Kirche, kann INa  - auch ın diesem uneine wachsende
Übereinstimmung erkennen. Die rühere Behauptung der Anglikaner, I1a  —
könne 11UT VO einem Ehrenprimat des Papstes sprechen, ıst weithin fallengelas-
SE  D Dem Petrusamt als dem Zeichen un Garanten der Einheit wird nıiıcht 11UI der
Vorsitz ıIn Ehre und 1e 1Im Dienst un ın der Verantwortung zugeschrieben,
sondern auch die ZUI usübung dieses Dienstes der ‚‚koinonia” notwendige
Jurisdiktionsvollmacht. Der Primat wird allerdings als Ergänzung der Kollegiali-
tat betrachtet, weshalb die eigenständige Autorität des Ortsbischofs nicht auf-
heben darf Die Anglikaner betonen, der Primat sSe1 nicht kirchenkonstitutiv.
uch diese Meinung kann INa  — unter Umständen katholischerseits annehmen.
Keine wesentliche Annäherung zwischen ngelikanern und atholiken ibt
allerdings bisher in der rage der Unfehlbarkeit
Die entscheidende Übereinstimmung, die erzielt wurde, besteht arın die Angli-
kaner anerkennen, daf das Papsttum dem nicht widerspricht, und dafß ın e1-
elr wiedervereinigten Kirche der Primat des römischen 1SCHOTfS erforderlich ist
für die kinheit der Kirche Wenn auch die offizielle Haltung der anglikanischen
Gemeinschaften gegenüber dem Abschlußbericht der och nıcht vorliegt
und sSOomıit 1er nicht berücksichtigt werden kann, können WIT dennoch mıiıt
ecC hoffen, daß die Anglikaner das apsttum gegebenenfalls anerkennen,
wenngleich sS1e sich 1n konkreten Einzelpunkten eue Formen wünschen mMO-
gen. ®°

78 Lütticken, ala 299
Ebd
Siehe die Vorschläge des anglikanischen (episcopalian) Professors Wright ın seinem Auf-
satz ‚‚Anglıcans anı the Papacy””, a.a.O., 304400
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richt „einfach verstärkend auf ihre feindselige Einstellung gegenüber Papsttum 
und Papst". 78 In der breiten Mitte im anglikanischen Meinungsspektrum besteht 
aber eine tief verwurzelte Bereitschaft, der Annäherung an die römisch-katholi­
sche Kirche eine hohe Bedeutung einzuräumen. Für die dieser Entwicklung auf­
geschlossenen Anglo-Katholiken spricht der amtierende Primas, Erzbischof Ro­
bert Runcie, er sehe im Dokument der Kommission einen ernsthaften Versuch 
um die Okumene. Er versicherte aber seinen Gläubigen , die Kirche von England 
sei nicht „ drauf und dran, die Definition des 1. Vatikanische n Konzils ... über 
die päpstliche Jurisdiktion und Unfehlbarkeit anzunehmen". 79 

5. Zusammenfassung 

Allgemein kann man sagen, daß sich die Haltung der Anglikaner gegenüber dem 
Primat des Papstes positiv gewandelt hat. Sie lehnen zwar eine historische Einset­
zung des Papsttums durch Jesus ab, sind aber weithin bereit, einen göttlichen 
Plan (Willen) in der Entstehung des Primats anzuerkennen. Sie stellen fest, der 
Ursprung dieses Primats sei eher auf die Vorsehung Gottes z urückzuführen als 
auf eine direkte Stiftung. Denkt man hier an die Wirksamkeit des erhöhten Herrn 
in der nachösterlichen Kirche, so kann man auch in diesem Punkt eine wachsende 
Übereinstimmung erkennen. Die frühere Behauptung der Anglikaner, man 
könne nur von einem Ehrenprimat des Papstes sprechen, ist weithin fallengelas­
sen. Dem Petrusamt als dem Zeichen und Garanten der Einheit wird nicht nur der 
Vorsitz in Ehre und Liebe im Diens t und in der Verantwortung zugeschrieben, 
sondern auch die zur Ausübung dieses Dienstes an der „koinonia" notwendige 
Jurisdiktionsvollmacht. Der Primat wird allerdings als Ergänzung der Kollegiali­
tät betrachtet, weshalb er die eigenständige Autorität des Ortsbischofs nicht auf­
heben darf. Die Anglikaner betonen, der Primat sei nicht kirchenkonstitutiv. 
Auch diese Meinung kann man unter Umständen katholischerseits annehmen. 
Keine wesentliche Annäherung zwischen Angelikanern und Katholiken gibt es 
allerdings bisher in der Frage der Unfehlbarkeit. 
Die entscheidende Obereinstimmung, die erzielt w urde, besteht darin: die Angli­
kaner anerkennen, daß das Papsttum dem NT nicht widerspricht, und daß in ei­
ner wiedervereinigten Kirche der Primat des römischen Bischofs erforderlich ist 
für die Einheit der Kirche. Wenn auch die offizielle Haltung der anglikanischen 
Gemeinschaften gegenüber dem Abschlußbericht der ARCIC noch nicht vorliegt 
und somit hier nicht berücksichtigt werden kann, so können wir dennoch mit 
Recht hoffen, daß die Anglikaner das Papsttum gegebenenfalls anerkennen, 
wenngleich sie sich in konkreten Einzelpunkten neue Formen wünschen mö­
gen. so 

78 Liitticken, a.a.O., 299. 
79 Ebd. 
80 Siehe z. 8. die Vorschläge des anglikanischen (episcopalian) Professors/. R. Wrighl in seinem Auf­

satz „Anglicans and the Papacy", a.a.O., 394-400. 
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